
Antrag auf 

Einrichtung einer Auskunftssperre 
gem. dem Thüringer Meldegesetz (ThürMeldeG) 

Tagesstempel 

 
 
 

 

Familienname(n) / akad. Grade, Vorname(n) 
 

 

Geburtsname 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Anschrift 

 

Antrag auf Auskunftssperren mit Begründung: 

 

 

 

1 
 

 

 Ich beantrage eine Auskunftssperre nach § 6 MRRG (Recht auf informationelle Selbstbestimmung, z. B.  

Auskunftsersuchen offensichtlich für Direktwerbung) 

 

 

 

 

 Ich beantrage eine Auskunftssperre für Melderegisterauskunft nach § 31 Abs. 7 ThürMeldeG: 

Es liegen folgende Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass mir oder einer anderen Person durch eine 
Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen 
erwachsen können: 

 

2 

   Hinweis: 
   Die Auskunftssperre endet mit Ablauf des zweiten auf Antragstellung folgenden Kalenderjahres. Sie kann auf Antrag verlängert werden.  

Amtliche Vermerke 
entgegengenommen: 

(Unterschrift d. Erklärenden) Datum 

 

 

 

 

 

(Stempel, Unterschrift) Eine Ausfertigung dieses Antrages habe ich erhalten. 

 
 
 
 
 
 

Hinweise 
Zu 1: 

Diese Auskunftssperre ist im Einzelfall auf Antrag im Melderegister einzutragen, wenn die betroffene Person verlangt, dass ihre 
Daten nicht an Unternehmen übermittelt werden, die diese erkennbar für Zwecke der Direktwerbung verwenden wollen (§ 6 MRRG). 
Die Beantragung dieser Auskunftssperre ist ohne Angabe von Gründen möglich. 

 

Zu 2: 
Bitte begründen Sie Ihren Antrag. 

Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass dem Betroffenen oder einer anderen Person durch eine 
Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen 
kann, hat die Meldebehörde auf Antrag oder von Amts wegen eine Auskunftssperre im Melderegister einzutragen. Eine 
Melderegisterauskunft ist in diesen Fällen unzulässig, es sei denn, dass nach Anhörung des Betroffenen eine Gefahr im Sinne des 
Satzes 1 ausgeschlossen werden kann. Die Auskunftssperre endet mit Ablauf des zweiten auf die Antragstellung folgenden 
Kalenderjahres; sie kann auf Antrag verlängert werden. 


